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§ 9 KV Vermischen von
Biokraftstoffen

 KV - Kraftstoffverordnung 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Lieferungen von land- und forstwirtschaftlichen Ausgangsstoffen mit einem unterschiedlichen Energiegehalt,

die zur Produktion von Biokraftstoffen oder Biomethan bestimmt sind und die Anforderungen gemäß § 12

erfüllen, dürfen zur weiteren Verarbeitung vermischt werden, sofern der Umfang der Lieferungen nach ihrem

Energiegehalt angepasst wird.

2. (2)Biokraftstoffe und/oder Biomethan, die die Anforderungen gemäß § 12 erfüllen und auf die Ziele gemäß §§ 5, 6

und 7 angerechnet werden sollen, dürfen nur dann mit Biokraftstoffen und/oder Biomethan, welche die

Bestimmungen gemäß § 12 nicht erfüllen, vermischt werden, wenn durch die Aufzeichnungen mittels

Massenbilanzsystems gemäß § 10 eine eindeutige Zuordnung und Verfolgung der Mengen nachhaltiger und nicht

nachhaltiger Biokraftstoffe und/oder nachhaltigem und nicht nachhaltigem Biomethan sichergestellt ist.

3. (3)Biokraftstoffe und Biomethan, die mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitseigenschaften gemäß § 12 produziert

wurden und die auf die Zielvorgaben nach §§ 5, 6 und 7 angerechnet werden sollen, dürfen nur dann vermischt

werden, wenn durch die Aufzeichnungen mittels Massenbilanzsystems gemäß § 10 nachvollziehbar sichergestellt

ist, dass die Summe sämtlicher Biokraftstoffe, die dem Gemisch entnommen werden, dieselben

Nachhaltigkeitseigenschaften in denselben Mengen hat wie die Summe sämtlicher Biokraftstoffe, die dem

Gemisch zugefügt wurden und dass diese Bilanz innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten erreicht wird.

4. (4)Die Treibhausgas-Minderungsquote eines Gemisches von Biokraftstoffen ist als gewichteter Mittelwert der

jeweiligen Treibhausgas-Minderungsquoten der einzelnen Biokraftstoffe zu berechnen. Die Treibhausgas-

Minderungsquoten dürfen nur dann saldiert werden, wenn alle Mengen an Biokraftstoffen, die dem Gemisch

beigefügt wurden, vor der Vermischung die Erfordernisse nach § 12 erfüllt haben.

In Kraft seit 01.01.2023 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kv/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/kv/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/kv/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/kv/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/kv/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/kv/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/kv/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/kv/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/kv/paragraf/12
file:///

	§ 9 KV Vermischen von Biokraftstoffen
	KV - Kraftstoffverordnung 2012


